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politischer Theii .

Berlin , 1. Juli .

Die „ Norddeutsche Allgemeine Zeitung "
bringt in heutiger Nummer in Betreff der Mei -

nungsdisferenz zwischen ihr und unS nachfolgenden
Leitartikel :

Wir haben einen Augenblick auf unseren Handel mit
dem „ Social - Demokrat " zurückzukommen , nicht um die
Wendungen zu constatiren , mit denen sich das Blatt
aus den früheren , so wenig berechtigten Angristen gegen
uns herauszuziehen sucht , sondern um einige Prinzipien -
fragen zu erörtern . Denn wenn der „ Social - Demokrat "
erklärt , von einer durch die Prinzipien von 1789 auf -
gelbsten Gesellschaft »ichts zu wisien , sondern nur von
einer wesentlichen Umänderung , von einem neuen
Zustande der Gesellschaft , so würde eine Diskussion
darüber in jene Catcgorie des bekannten Streites der
beide » Nachtwächter falle », die darüber unein « waren ,
ob es heißen müsie , „ ver " — oder „ be " — wahrt das
Feuer und da « Licht. War die Gesellschaft bis zu den
Prinzipien von 1789 in die drei Stände des Adels , des
geistlichen Standes und de « Bürgerthnms geschieden ,
waren diese Stände wieder in sich in unzählige Gruppen
gegliedert , (z. B. die Zünfte ) , so dürfte die Aufhebung
dieser Gliederung , die Gleichmachung aller Stände , die
unmittelbare Zurllcksührung des Staates aus da « Jndi -
viduum , wohl mit Recht eine Auslösung zu nennen
sein , von welcher die alte Gesellschastsorduung und mit
ihr die Gesellschaft betroffen wurde .

Aber , wie gesagt , lassen wir diesen müßigen Wort «
streit . Beschäftigen wir uns mit den übrigen Aus -
lassungen des „ Social - Demokrat " , welcher im Wider -
spruch mit unseren Ansichten sagt :

sFolgt unser letzter desfallsiger Artikel von - „ Die
von uns bekämpften Mißstände " — bi « „ - - Bour¬
geoisie von 1789 ist . ") .

So weit der „ Social - Demokrat " . Und da wir gern
erbötig siudi auf diese , wir glauben auch für unsere
Leser sehr interessante Diskussion näher einzugehen , so
würde es vor allen Dingen darauf ankommen , daß der
„ Social - Demokrat " von seinen allgemeinen Bezeichnungen
Abstand nehme , und , da er von der Abweichung von den
Prinzipien von 1789 spricht , welche letztere zunächst zur
Ausstellung der Menschenrechte geführt , die dann die
ganze Forderung des vierten Standes enthalten , so mag
uns der „ Social - Demokrat " sagen , für welche „Deklaration "
der Menschenrechte er sich entscheidet . Wir haben da den
Annex zur Eonstitulion vom 3. September 1791 , wir
habe » eine zweite Erklärung vom 24. Juni 1793 , und
endlich die vom 22. August 1795 ( 5. Fructidor l ' an III ) .
Daß die der Charte der Restauration vom 4. Juni 1814
den Ansichten de « „ Social - Demokraten " nicht entsprechen ,
nehmen wir als selbstverständlich an.

Welche jener drei Erklärungen der Menschenrechte ist
nun die , welche der „ Social - Demokrat " als diejenige
anerkennt , „welche die ganze Forderung des vierten
Standes enthalten " , und die er somit als seine Fahne
helrachret ?

Bevor wir auf die Hauptsache eingehen ,
haben wir jwei nebensächliche Punkte zu erledigen :

Einmal ist eS durchaus nicht , wie die „ Nordd . Allg .
Ztg . " durch ihr Nachtwächterbcispiel glauben machen
möchte , ein gleichgültiger Wortstreit , ob man von

einer nach 1789 eingetretenen „ Auflösung " oder lichcn Auszeichnungen können bloS auf die gemeine Nütz -

aber von einer „ wesentlichen Umänderung " lichkeit gegründet sei ».

der Gesellschaft spricbt . Denn wenn man das Aufhören �
2) Der Endzweck aller politischen Ges- llschalt ist du

der von der Nordd Älla �ta " mit Recht so
�Erhaltung der natürlichen und unverzahrbaren Menschen -

ver von ver „�corvo. « ug . Zig . mit melpr so � Diese Rechte sind die Freiheit , das Eigenthum ,
,lar betonten stand , scheu Gliederung deS m, - pie Sicherheit , der Widerstand gegen Unterdrückung .
telalterlichen Staates eine „ Auslosung " der Gesell - g) Der Ursprung aller Souvcränetär befindet sich
schaft nennt , so will nian mit diesem reactionäreu wesentlich in der Nation . Kein Körper , kein einzelner
Ausdruck , welcher lediglich die negative Seite der Bürger kann eine Gewalt ausüben , die nicht ausdrück -

Sache bezeichnet , offenbar sagen : daß jener Bor - lich davon ausgeht .

ganz ein geschichtlicher Rückschritt sei ; insofern näm - Die Freiheit besteht darin , Alles thun zu können ,

lich etwas , was lediglich zerstörend wirkt , nicht einem anden , nicht schadet . Also hat d,e Ausübung

' I, -. . „ „ « e . n . w Ä. . . ! »: . . . der natürlichen Rechte lidc » Menschen keine Grenzen als
�

« . n
Beseitigten etwas Neues zu

biej ( njgen weche den übrigen Gliedern der Gesellschaft
Ichassen vermag , allerdings d. e V- rmuthung innerer !

dieser nehmlichen Rechte sichern . Diese Gren -
Umüchtigkeit erregt ; wie eS denn oftmals vor «

gekommen ist , z. B. zu Ende des römischen Reichs ,
daß eine allgemeine Entartung der Bevölkerung
zur Zersetzung der bestehenden staatlichen und ge -
sellschaftlichen Einrichtungen führte , ohne daß hier -
bei eine neue Schöpfung von innen heraus

zen können nur durch das Gesetz bestimmt werden .

5) Da « Gesetz hat nur da « Recht , solche Handlungen
zu verbieten , die der Gesellschaft schädlich sind . Alles ,
was durch da » Gesetz »ich ! verboten ist , kann nicht ver -

hindert werden , und Niemand kann genöthigt werden ,
zu thun , was das Gefetz nicht verordnet .

t>) Da « Gesetz ist der Ausdruck de « allgemeinen Willens .«0: 4. » . l . . » VJ !a! ao eseiezz >,i oce Aueoruu vc » au>jrinc >»c» aviuen ».
iiioglich war . Nicht derart aber war� der �achverhal

Staatsbürger sind befugt , zur Formirung desselben
bei der sranzoslichen Revolulion ; sondern es stellle „„ . gnljch „der durch ihre Repräsentanten mitzuwirken .
vielmehr die große Bewegung von 1789 gegen das Zs soll für Alle da « nehmliche sein , es mag beschützen
mittelalterliche Prinzip ein neues Prinzip , welches , „per bestrafen . Da alle Bürger vor seine » Augen gleich
wenn auch bis jetzt nur theilweise durchgeführt , sind , so können gleichmäßig All - zu jeder Würde , Stelle

i doch den modernen Staat mit neuen Ideen durch - und öffentlichen Bedienung aufgenommen werden , zu

drungen , mit neuen Einrichtungen erfüllt hat . Daß folge - ihrer Fähigkeit uud ohne andern Unterschied al<

dies der Fall gewesen und in wiefern die desfalsige den ihrer Tugenden und ihrer Talente .
i <hair

llmönh » ri . no Wp. ib i fd n n i Gi 1 A t W i. f f R f ir n ni 7) Niemand soll wegen seiner Meiiinngen , selbst III
Umänderung ' Neubildungsnlcht Auflösung ) b( 3 Gottesdienste «, beunruhigt werden , sobalt

0 * 0 »' nje11 Scr! ' l ' t . dcren ; ibre aeußetung die durch das ' Gesetz festgesetzte öffent -
früher » Zustand darstellt , gedenken wir im Weiteren � Ordnung nicht stört .
nachzuweisen . 8) Die frei - Mitthcilung der Gedanken und Mei -

Ein Zweites , was wir vor Eingehen auf die nungen ist eins der wichtigsten Rechte des Menschen .

Hauptsache erledigen müssen , ist der unfern Wor - Jeder kann mithin frei sprechen , schreiben , drucken , mil

ten : „ Die Prinzipien von 1789 , welche zunächst Vorbehalt der Verantwortlichkeit für den Mißbrauch dieser

zur Erklärung der Menschenrechte führten " unter - Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen .

legte Sinn : als ob wir die im Laufe der fran - . Ji d - s E. g - nthnm - . n
geh-. l�.-s und u� r .

„. . - . - . . „. sä „ „ f letzliches Recht ist , so kann Niemand dessen beraubt wer -
zoslschen Revolution mehrmals aus das Papier ge - � � aäte b ba6 bie öffentliche , gesetzmäßig be -
worsenen „ Menschenrechte " zum Angelpunkt der Roth es klar erforderte , und unier der L- din -

ganzen Sache machen wollten . WaS wir zu gunz einer billigen iind vorläufigen Schadloshaltnng .
sagen beabsichtigten ist vielmehr , dem Wortlaut Die der Verfassung von 1793 beigegebenen
entsprechend , nur dies : daß die Idee „ Menschen - �Menschenrechte " lauten :
rechte " zu entwerfen , als der erste prägnante AuS - i ) Der Zweck der Gesellschaft ist die allge

fluß der jener Bewegung zu Grunde liegenden meine Wohlfahrt .
neuen Anschauungsweise erschien

Nach Erledigung dieser beiden minder wichtigen
Punkte wollen wir nunmehr auf die Hauptsache
eingehen und zwar beabsichtigen wir dies so gründ -
lich und mil so unerbittlicher Logik zu thun , daß
der „ Nordd . Allg . Ztg . " dabei sonderbar zu Muth
werden soll .

Stellen wir jedoch zuvor , damit jeder möglichst
im Material zu Hause sei , die Dcclaration der

„ Menschenrechte " von 1791 und die Declaration
von 1793 — eine weitere Entwickelung der ersteren
— hierher !

Die der Verfassung von 1791 vorangeschickten
„Menschenrechte " , bereits 1789 beratheu und be -

schlössen , lauten :

1) Die Menschen werden frei und gleich an
Rechten geboren und bleiben e«. Die gesellschafl -

Die Regierung ist eingesetzt , um dem Menschen den

Gebrauch seiner natürlichen und unverjährbaren Re- hic

zu verbürgen .
2) Die Rechte sind Gleichheit . Freiheit , Sicherheit ,

Eiaenlhum . , . . m !
3) Alle Menschen sind sich gleich durch die Natnr

und vor dem Gesetze . , . „ - «
4) Das Gesetz ist die freie und f- ' - rliche Ankülidi -

gung des allgemeinen Willens ; es ist dasselbe sür Alle ,

sei es beschützend oder bestrafend ; es kann nur Das be¬

fehlen , was gerecht und der Gesellschaft nutzlich , und nur

Das verbieten , wa « ihr nacktheilig ist .

5) Alle Bürger sind auf gleiche Weise zu öffentlichen
Aemlern zulässig . Freie Völker werden bei ihren Wahl « »

durch keine anderen Gründe als die der Tugenden
Talente geleitet . ,

6) Die Freiheit ist dasjenige Vermögen , nach welchem

dem Menschen zukommt , Das zu thun , was nicht m die

Rechte eine « Andern eingreift ; zu ihrer Bafis hat fic m
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S5 . Natur ; zu ihrer Richtschnur die Gerechtigkeit ; zu ihrer
Schutzwehr da » Gesetz ; ihre moralische Grenze ist die

Maxime ; Thue dem Andern DaS nicht , was du von
ihm nicht dir zugefügt haben willst .

7) Das Recht , seine Gedanken und Meinungen mit -

zutheilen , sei es durch die Presse oder auf jede andere

Weise , vaS ' Recht , sich friedlich zu versammeln , die freie
Ausübung sdeS �Gottesdienstes können nicht verwehrt
werde ».

Die Nothwendigkeit , diese Rechte öffentlich auszuspre¬
chen, setzt entweder das wirkliche Dasein oder das noch
frische Andenken des Despotismus voraus .

8) Die Sicherheit beruht auf dem von der Gesell -
schaff jedem ihrer Mitglieder zngesprochenen Schutz für
die Erhaltung seiner Person , seiner Rechte und seines

Eigenthums .
9) Das Gesetz soll die allgemeine und individuelle

Freiheit gegen die Unterdrückung Derer in Schutz neh -
men , welche regieren .

Und nun — nachdem wir zunächst , zu späterem
Gebrauch , dieses Material hierhergesetzt , wollen
wir die Streitfrage auf ihren innersten Kern zu-
rückführen , in ihrer ganzen Tiefe erfaffen .

Rasch ans dem Allgemeinen wird dann das

Einzelne sich ergeben .
Zwei Principien allein sind es , die bei der

Beurtheilung völkerschaftlichcr Verhältnisse maßge -
bend sein können , bei völterschaftlichen Bestrebun «
gen zu Grunde liegen müssen . Diese beiden Prin -
cipicn . sind ; Die Autorität auf der einen , die

freie Entwickelung des inneren Menschen

auf der anderen Seite .
Ein drittes Princip als Grundlage völkerschaft¬

licher Gestaltungen ist nicht denkbar ; möglich ist

nur ; innerhalb eines Elementes , welches aus einem

jener beiden Prinzipien beruht , ein Mehr oder

Minder , eine festere oder lockrere Struclur : oder

auch ; eine durch practische , concrele Verhältnisse bc -

wirkte thatsächliche Mischung der beiden Principien
in einem gegebenen Elemente . Ein neues , von

jenen beiden innerlich verschiedenes Princip
aber kann in der Gesellschaft nicht wirksam werden .

Fragen wir nun zunächst ; Was ist das Auto -

ritätsprincip ?
Wer wissen will , was eine Sache sei , worin

ihr eigentliches Wesen bestehe , der muß sie in dem

Zustande ihrer Entwickelung , ihrer möglichsten Voll -

endung betrachten .
Unter allen Autoritätselementen ist das voll -

kommenste die katholische Kirche , das Papst -
thum .

«Christus war Gott ; Petrus war Christi Nach -

ßlger ; wir sind die Nachfolger Petri und als solche
'

unfchlbar . Da wir berufen sind , die göttliche Ord -

nurg auf Erden jzu verwirklichen — eine Auf -

gast , welche allen irdischen Dingen vorgeht — so

sin > wir oder sollten wir sein die oberste In -

stanz auf Erdest . "
So das Papstthum !
Was liegt dieser Auffassung zu Grunde ?
Eine Reihe unbewiesener , nicht aus dem In -

nern des Menschen entwickelter , sondern unter Ver -

sxrcchung ewiger Belohnung und Androhung ewiger
Strafe , von außen ihm auferlegter Behauptungen .

Behauptungen aber mit absolutem Fundament
und unverbrüchlicher Logik !

Das Papstthum ist das Antoritätsprincip im
Zdeal .

Man Prüfe die andern Autoritätselemente und
man wird finden : Sie alle beruhen auf Behaup -
tungen , die nicht auS der Vernunft des Menschen
oder aus der reinen Moral , kurz nicht aus den
Grundlagen unserer inneren Natur heraus frei ent -
wickelt , sondern durch seelische Dressur und äußere
Gewalt ihm aufgebürdet sind . Nur daß diese
Autoritätselemente insgesammt den Muth uud die

Consequenz des Papstthums weder haben noch
haben können !

Werfen wir einen flüchtigen Blick auf die Haupt -
sächlicheren derselben !

Der kirchliche Protestantismus ist ein
AutoritätSclemcnt — aber was für eines !

Die Reformation als social -politische Er -
scheinung war eine Rebellion gegen die bestehende
Autorität ; demgemäß hat sie in ihren Wirkungen
weiter und weiter nach links geführt . Diejenigen
aber , welche die Reformation als bloS kirchlich - re¬
ligiöse Erscheinung auffassen und demgemäß jetzt
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als „gläubige Protestanten " dastehen , werde » mit dem wirklichen Volke gehört , der ist im Genuß der
Recht befehdet von beiden Seiten ; vom Katholi - höchstmöglichen Rechtsstellung .
cismus als Abtrünnige , von den Anhängern des Wenn die Classe de » priviligirten Staatsbür -
modernen Geistes als eine Abart von Katholiken , gerthnms rraft tbatsäcklicher Herrschaft erklärte :
Sie bilden die traurigste , weil innerlich haltloseste das Volk — das sind wir ! sc hat dies nur einen
Vertretung des Autoritätsprincips . quantitative », keinen qualitativen Vorzug vor dem

Das ASnigthum von Gottes Gnaden berühmten Despctcnwort ; L' etol c' esl rnoi . ( Der
führt sich zurück auf den Willen Gottes ; aber was Staat bin ich . )
sind feine Behauptungen und Ansprüche gegen die Anders der moderne Zeitgeist und die Demo -
des „ Statthalters Christi ? " kratic der Gegenwart :

Der Adel begründet seine bevorzugte Stellung Tie liberale Anschauung unserer Zeit , welche
auf seinen Grundbesitz , die Tradition und das Anschauung , wenn sie in scharfer und bestimmter
Alter seiner Familien . � Prägung auftritt , heutzutage demokratisch , in einem

Ihnen allen aber — den Autoritätseleinenten , neuen , mit dem alten nur thcilweise zusammentref -
wie sie auch immer heißen mögen — ist gemeinsam : senden Sinne , genannt wird , geht von unabänder -

daß sie eine besondere , eine bevorzugte Stellung der lichen Prinzipien auS ; was die Demokratien der
Gesammtheit gegenüber verlangen , auf Grund von �Vergangenheit ans Grund zufälliger , concreter
Behauptungen , die vor den beiden Grundelemcnten Rechtsverhältnisse für eine gewisse Classe von Men -
des inneren Menschen — der reinen Moral und der schen verlangten , das verlangt die Demokratie der
reinen Vernunft — nicht zu bestehen vermögen . Gegenwart im Nanien der Hiimanität , und ver -

Das Autoritätsprinzip nun und das historische ' langt es nicht bedingt und mit Ausnahmen , sondern
Recht , welches nichts anderes ist , als die Willkühr - ' unbedingt und für Alle .
lich behauptete Autorität des Hergebrachten und seit Das Gleiche besteht darin , daß die Demokratie

lauge Bestehenden — sie waren es , welche den mit - jederzeit die Tendenz gehabt bat , möglichst freie
telaiterlichen Staat , die mittelalterliche Gesellschaft �Disposition des Volks über seine Angelegenheiten
durchdrangen und beherrschten . uud eine ausgedehnte Rechtsstellung des Einzelnen

und Willkührliche unter dem Scheine des Rechtes Demokratie von jetzt enthält , wenn man sie genauer
brach das Prinzip der Humanität und der freien betrachtet , wesentliche innere und äußere Unterschiede .
Vernunft sich siegreich Bahn . Die . moderne De - ( Im Allgemeinen ist jedoch zu sagen , daß die demo -
mokratie erhob sich gegen das Gcscllschafts - , Kir - lraiische Tendenz des Alterthumö dem modernen
chen - und Staatsgebäude des Biittelalters , gegen Zeitgeist näher steht , als irgend eine Erscheinung
das gesammte Auto ritätsprincip . des ' Mittelalters . )

!civ 1111,5 �?r ' ie�t �ar' bas Der demokratische Staat der Vergangenheit be -
19 . Jahrhundert unter a - emocratie versteht . ruhte gleich allen andern Staatsarlen , nur in ge -

Zu allen Zeiten ist die Erscheinung hervorgetreten , ringerem Grade und in anderer Weise , auf dem
daß in einzelnen Staaten eine Partei vorhanden Egoismus , auf dem Borurtheil , auf dem wechseln -
war , welche , im Gegensatz zur bestehenden Staats - ! den historischeu Recht .

e' "!r/c ' ,Un?' � Erweiterung der öffentlichen Rechte Der demokratische Staat der Zukunft soll be »
des Einzelnen und die Betheiligung eines möglichst nihen auf der Moral , der Bernnnft , den niemals
großen - icheileS des Volkes an der Regierung an - wechselnden Gesetzen dieser beiden .
ffrebte ; ebenso wird man zu allen Zeiten einzelne , � � . . . . .
nach solchen Grundsätzen bereits eingerichtete Staa - , . f3 1 be " d ° m° siatiiche » «Staaten der Vergangen »

ten finden . Für solche Bestrebungen , Parteien ,
h- «' konnten z. B. Sclaverei , Leibeigenschaft und

Staaten ist die Bezeichnung demokratisch her « .f1-}
,C11 � ! geringsten Anstoß

gebracht . Wenn man nun mit den demokratischen " �Ä1' ' . . . „ � , . . . . . . . . .
Erscheinungen der Vergangenheit dasjenige vergleicht , ; � � r?
was man heutzutage Demokratie nennt , so wird

" chu igen als das Aergsle und schmählichste ,

sich ein wesentlicher Unterschied ergeben . VL �upt � q1 ■
. . , . "

t Die demokratischen Parteien in früheren Zeiten
V1� ÄniaJ1 wl« Jr> «0fr?» �e» ! ? � ! stellten ihre Forderungen , weil ihnen diese oder

Alterthums oder des . Rittelalters , kurz irgend eine jx�e Errungenschaft in Betreff , der Rechtsstellung
uns geschichtlich bekannte Erscheinung der gedachten nzgnschenswerth schien ; sie wogen ab zwischen der
Art ins Auge fassen , �s° wird man finden , daß », Gewalt , welche sie selbst , und der Gewalt , welche
allen demokralis chen Staaten der früheren Zeit die vi e Machthaber hatten und traten vor mit ihrem
ausgedehnte Rechtsstellung des Einzelnen , die Basis z,, , Bewußtsein ihrer Macht , ohne prin -
der freien Disposition des Volkes über seine An - cipielle Begründung , höchstens mit Hinweisung auf
gelegcnheiten , betrachtet wurde nickt als ein dem ej� wirkliches oder behauptetes concretes Bedürfniß .
Menschen als solchem nothwend . g zust�� Gewalt stand gegen Gewalt ; ttur daß die
sondern lediglich als eine chm zufallig , namllch Gewalt von oben das Gewand des formellen Rech -_ _ _ _ _� ■♦ifrrtfl rnpn (yiiiOiif aTä SllMMtflS a. . . . . .1 '
vermöge seiner zufälligen Eigenschaft als Mitglied
der fraglichen Staatsbürgerschaft , zukommende Be -

fugniß ; mit andern Worten ; die volle und allsei -

lige Rechtsstellung wurde nicht angesehen als da «

selbstverständliche Reche eines jeden Menschen

als solchen , welches er in diesem Staate ausübt ,

weil er zufällig zu diesem Staate gehört , und wel -

chcs ihm in jedem andern Staate , wenn er zufällig

zu diesem gehören würde , von OrdnungS - und der Wahrheit , fordert , was sie verlangt , prin -
Rechtswegen nicht minder zustehen sollte und mußte , unbedingtes Recht der zum Bewußtsein
sondern als das ausschließliche Prioileglum . „ „ p Grkenntniß gekommenen Menschheit . Ma -
eine « bestimmten Clasie von Menschen , als wriellcs Recht steht gegen formelles Recht ; Recht
daS Monopol der eigentlichen Staatsbürger , einerlei , st�t . zegcn Gemalt .

welchen Namen diese Auffassung Nehmen wir an , es habe Jemand eine Erbschaft

tes trug .
Die Demokratie der Gegenwart , hinabsteigend

iu die innerste Tiefe der menschlichen Brust und
daselbst hervorholend die ewigen und unveräußer -
lichen Rechte des Menschen und an der Hand der
unabänderlichen Logik die Folgerungen aus dieser
Grundlage entwickelnd — hie Demokratie der Ge -

genwart , auftretend im Namen der Gerechtigkeit

hat tiefgehende praktische Bedeutung : s gemacht ; ein Anderer soll sich thatsäcklich in den

Auf Grund obiger Anschauung , deren Basis Besitz derselben gesetzt haben . Der Erstere , der

der Egoismus ist , betrachtete man diejenigen , eigentliche Erbe , tritt , ohne etwas von seinem

welche im demokratischen Staate als Sclaven , Leib - Rechte zu wissen , vor den rechtswidrigen Besitzer
eigene oder in Rechtens wesentlich untergeordneter hin und spricht : Du weißt , ich kann dir schaden ,
Stellung vorhanden waren , als gar nicht zum gieb mir einen Theil der Erbschaft und ich bin

Staate gehörig , nicht als Mitglieder desselben , son - beruhigt .
dern gewissermaßen bloS als dessen Diener oder DaS ist die Demokratie der Vergangenheit !
Werkzeuge Gestützt auf diese , zu formellem Recht Jemand hat eine Erbschaft gemacht ; ein Andrer

erhobene , in Wirklichkeit aber egoistisch willkürliche hat sie rechtswidrig in Besitz genommen . Der

Rubricirung konnte man sagen : Wer bei unS zu Erstere , nachdem er fein Recht unzweifelhaft in
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